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Fassung Juni 2019 
 
ALLGEMEINER TEIL 
 
I Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und 
Kreditinstitut 
 
E Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 
 
5 Erhebung von Einwendungen 
 
Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die sich nicht 
auf Zahlungsdienste beziehen (wie z.B. Bestätigungen von erteilten 
Aufträgen zu Finanzinstrumenten und Anzeigen über deren Ausführung 
und Abschlussbestätigungen; Auszüge, Rechnungsabschlüsse und 
sonstige Abrechnungen  im Kredit- und Fremdwährungsgeschäft; 
Depotauszüge  bzw. -aufstellungen), auf ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich 
längstens innerhalb von zwei Monaten zu erheben. Gehen dem 
Kreditinstitut gegen einen Kontoabschluss, der kein Zahlungskonto 
betrifft, innerhalb von zwei Monaten keine schriftlichen Einwendungen 
zu, so gilt dieser Abschluss als genehmigt; Der Kunde kann auch 
nach Fristablauf eine Berichtigung des Kontoabschlusses verlangen, 
muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder 
eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde. Das Kreditinstitut 
wird den Kunden jeweils bei Beginn der Frist auf die Folgen des 
Unterbleibens einer zeitgerechten Einwendung hinweisen. 
 

 
G BEENDIGUNG DER GESCHÄFTSVERBINDUNG 
 
3 Kündigung aus wichtigem Grund 
 
Z 23. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das 
Kreditinstitut und der Kunde die gesamte Geschäftsverbindung oder 
einzelne Teile davon jederzeit mit sofortiger Wirkung kündigen.  
 
 
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung berechtigt, 
liegt insbesondere vor, wenn  

− eine Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögensverhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten 
eintritt und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten gegenüber 
dem Kreditinstitut gefährdet ist,  

− der Kunde in wesentlichen Belangen unrichtige Angaben über 
seine Vermögensverhältnisse oder sonstige Umstände macht 
oder 

− der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen kann. 

 

 

 
 
VI Sicherheiten 

 
B Pfandrecht des Kreditinstituts 
 
1 Umfang und Entstehen 
Z 49. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht an 
Sachen und Rechten jeder Art ein, die mit Willen des Kunden im 
Zusammenhang mit irgendeinem mit dem Kreditinstitut getätigten 
Bankgeschäft in die Innehabung des Kreditinstituts gelangen. 
 
Z 50. (2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Innehabung 
der Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprüche des 
Kreditinstituts gemäß Abs. 1 bestehen, andernfalls mit dem Zeitpunkt 
des späteren Entstehens solcher Ansprüche. 
 
 
 
 
 
 

 

Fassung Juni 2021 
 
ALLGEMEINER TEIL 
 
I Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und 
Kreditinstitut 
 
E Mitwirkungspflichten und Haftung des Kunden 
 
5 Erhebung von Einwendungen 
 
Z 16. (1) Der Kunde hat Erklärungen des Kreditinstituts, die sich nicht 
auf Leistungen im Zusammenhang mit der Führung von Girokonten 
beziehen (wie z.B. Bestätigungen von erteilten Aufträgen zu 
Finanzinstrumenten und Anzeigen über deren Ausführung und 
Abschlussbestätigungen; Auszüge, Rechnungsabschlüsse und 
sonstige Abrechnungen  im Kredit- und Fremdwährungsgeschäft; 
Depotauszüge  bzw. -aufstellungen), auf ihre Vollständigkeit und 
Richtigkeit zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich 
längstens innerhalb von zwei Monaten zu erheben. Gehen dem 
Kreditinstitut gegen einen Kontoabschluss, der kein Zahlungskonto 
betrifft, innerhalb von zwei Monaten keine schriftlichen Einwendungen 
zu, so gilt dieser Abschluss als genehmigt; Der Kunde kann auch 
nach Fristablauf eine Berichtigung des Kontoabschlusses verlangen, 
muss dann aber beweisen, dass zu Unrecht sein Konto belastet oder 
eine ihm zustehende Gutschrift nicht erteilt wurde. Das Kreditinstitut 
wird den Kunden jeweils bei Beginn der Frist auf die Folgen des 
Unterbleibens einer zeitgerechten Einwendung hinweisen. 

 
G BEENDIGUNG DER GESCHÄFTSVERBINDUNG 
 
3 Kündigung aus wichtigem Grund 
 
Z 23. (1) Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes können das 
Kreditinstitut und der Kunde ungeachtet einer Vereinbarung die 
gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Teile davon jederzeit mit 
sofortiger Wirkung kündigen.  
 
(2) Ein wichtiger Grund, der das Kreditinstitut zur Kündigung 
berechtigt, liegt insbesondere vor, wenn  

− eine Verschlechterung oder Gefährdung der 
Vermögensverhältnisse des Kunden oder eines Mitverpflichteten 
eintritt und dadurch die Erfüllung von Verbindlichkeiten 
gegenüber dem Kreditinstitut gefährdet ist,  

− der Kunde in wesentlichen Belangen unrichtige Angaben über 
seine Vermögensverhältnisse oder sonstige Umstände macht 
und das Kreditinstitut bei Kenntnis der wahren 
Vermögensverhältnisse bzw. Umstände den Vertrag nicht 
abgeschlossen hätte oder 

− der Kunde eine Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nicht erfüllt hat oder nicht erfüllen kann, 
wodurch die Erfüllung der Verbindlichkeiten gegenüber dem 
Kreditinstitut gefährdet ist. 

 
VI Sicherheiten 

 
B Pfandrecht des Kreditinstituts 
 
1 Umfang und Entstehen 
Z 49. (1) Der Kunde räumt dem Kreditinstitut ein Pfandrecht für 
Forderungen gem. Z 50 an seinen Sachen und Rechten jeder Art ein, 
die mit Willen des Kunden in die Innehabung des Kreditinstituts 
gelangen. 
 
Z 50. (2) Das Pfandrecht entsteht mit der Erlangung der Innehabung 
der Pfandsache durch das Kreditinstitut, sofern Ansprüche des 
Kreditinstituts gemäß Abs. 1 bestehen, andernfalls mit dem Zeitpunkt 
des späteren Entstehens solcher Ansprüche. Die in Z 51 (1) 
geregelten Ausnahmen vom Pfandrecht gelten in beiden Fällen. 
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2 Ausnahmen vom Pfandrecht 
Z 51. (2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden 
Pfandrechtes Dispositionen des Kunden zu Gunsten Dritter über 
Guthaben auf Girokonten durchführen, solange dem Kunden keine 
Mitteilung des Kreditinstituts über die Geltendmachung des 
Pfandrechtes zugegangen ist. Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht 
als Disposition des Kunden. 

D Verwertung von Sicherheiten 

3 Einziehung 
Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten 
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren verbrieften) 
bei Fälligkeit der besicherten Forderung kündigen und einziehen. 
Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit dienenden Forderung bei 
deren Fälligkeit zulässig. Bei drohendem erheblichen und dauerndem 
Wertverlust der als Sicherheit dienenden Forderung ist deren 
Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig. Der Kunde ist davon nach 
Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor Fälligkeit der besicherten 
Forderung eingezogene Beträge treten als Pfand an die Stelle der 
eingezogenen Forderung. 

VII Aufrechnung und Verrechnung 

B Verrechnung 

Z 61. (2) Im Geschäft mit Verbrauchern kann das Kreditinstitut zur 
Tilgung einer bestimmten Forderung gewidmete Zahlungen zunächst 
auf die unbesicherten Teile dieser Forderung anrechnen, auch wenn 
insofern von der Widmung durch den Kunden abgewichen wird. 

BESONDERE GESCHÄFTSARTEN 

IV Fremdwährungskredite 

Z 75. (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt, in der 
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat. 
Zahlungen in anderer Währung gelten als Sicherheitsleistung, außer 
das Kreditinstitut teilt dem Kunden mit, dass sie zur Tilgung der 
Kreditverbindlichkeiten herangezogen werden.  

(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung
aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in inländische
Währung umzuwandeln, wenn

− sich in der Geschäftsverbindung mit einem Unternehmer durch die
Kursentwicklung der fremden Währung das Kreditrisiko erhöht und
das Kreditinstitut innerhalb angemessener Frist keine 
ausreichende Sicherstellung erlangt oder

− aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu 
vertretender Umstände eine Refinanzierung in der fremden
Währung nicht mehr möglich ist oder

− der Kredit zur Gänze zur Rückzahlung fällig ist und trotz Mahnung
nicht zurückgeführt wird.

2 Ausnahmen vom Pfandrecht 
Z 51. (2) Das Kreditinstitut wird unbeschadet des bestehenden 
Pfandrechtes Dispositionen des Kunden zu Gunsten Dritter über 
Guthaben auf Girokonten durchführen, solange dem Kunden keine 
Mitteilung des Kreditinstituts über die Geltendmachung des 
Pfandrechtes zugegangen ist. Eine Pfändung des Guthabens gilt nicht 
als Disposition des Kunden. Gehen am Zahlungskonto Zahlungen 
aufgrund nicht oder nur beschränkt pfändbare Geldforderungen 
(Arbeitseinkommen bzw. Pensionseinkommen in Höhe des 
Existenzminimums) des Kunden ein, erfasst das Pfandrecht des 
Kreditinstituts am Guthaben auf diesem Zahlungskonto nur den 
pfändbaren Teil dieser Eingänge. 

D Verwertung von Sicherheiten 

3 Einziehung 
Z 56. (1) Das Kreditinstitut darf die ihm als Sicherheit bestellten 
Forderungen aller Art (einschließlich der in Wertpapieren verbrieften) 
bei Fälligkeit der besicherten Forderung nach erfolgter Androhung 
kündigen und einziehen. Vorher ist die Einziehung der als Sicherheit 
dienenden Forderung bei deren Fälligkeit zulässig. Bei drohendem 
erheblichen und dauerndem Wertverlust der als Sicherheit dienenden 
Forderung ist deren Kündigung selbst vor ihrer Fälligkeit zulässig. Der 
Kunde ist davon nach Möglichkeit vorweg zu informieren. Vor 
Fälligkeit der besicherten Forderung eingezogene Beträge treten als 
Pfand an die Stelle der eingezogenen Forderung. 

VII Aufrechnung und Verrechnung 

B Verrechnung 

Z 61. (2) Im Geschäft mit Verbrauchern kann das Kreditinstitut zur 
Tilgung einer bestimmten Forderung gewidmete Zahlungen zunächst 
auf die unbesicherten Teile dieser Forderung anrechnen, auch wenn 
insofern von der Widmung durch den Kunden abgewichen wird. Das 
Kreditinstitut darf von diesem Recht nach Abs. 2 nur Gebrauch 
machen, wenn anderenfalls die Einbringlichkeit seiner Forderung 
gefährdet wäre. 

BESONDERE GESCHÄFTSARTEN 

IV Fremdwährungskredite 

Z 75. (1) Fremdwährungskredite sind effektiv, das heißt, in der 
Währung zurückzuzahlen, in der sie das Kreditinstitut gegeben hat.  

(2) Das Kreditinstitut ist auch berechtigt, einen in fremder Währung
aushaftenden Schuldsaldo unter Anzeige an den Kunden in
inländische Währung umzuwandeln, wenn der Kredit zur Gänze zur
Rückzahlung fällig ist und trotz Mahnung nicht zurückgeführt wird.

(3) Dies gilt in der Geschäftsverbindung mit einem Unternehmer
darüber hinaus, wenn
- sich durch die Kursentwicklung der fremden Währung das
Kreditrisiko erhöht und das Kreditinstitut innerhalb angemessener
Frist keine ausreichende Sicherstellung erlangt oder
- aufgrund gesetzlicher oder anderer vom Kreditinstitut nicht zu
vertretender Umstände eine Refinanzierung in der fremden Währung
nicht mehr möglich ist.


